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Arbeitsrecht 
(Nr. 18/2005) 

 
 

Einigungsstelle über Sozialplan  
bei Betriebsrat in Gründung 

 
 
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Saarland entschied: 
 
Auch ein Betriebsrat, der erst nach dem Stilllegungsbeschluss 
gebildet wird, kann vom Arbeitgeber noch die Bildung einer Ei-
nigungsstelle zur Entscheidung über einen Interessenausgleich 
und Sozialplan verlangen, wenn im Zeitpunkt des Stilllegungs-
beschlusses bereits die Belegschaft zu einer Betriebsversamm-
lung eingeladen ist, die einen Wahlvorstand für die Betriebrats-
wahl wählen soll. 
 
Beschluss des LAG Saarland vom 14. Mai 2003 
Aktenzeichen: 2 TaBV 7/03 
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